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Kapitel 1

Einleitung

§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung –
Skizzierung der problematischen Fragestellungen sowie

Umgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Ein Blick in das Strafgesetzbuch genügt, um zu erkennen, dass es der Gesetzgeber
regelmäßig nicht bei der Formulierung von Grundtatbeständen belässt, sondern
neben diese ergänzende Normen mit schärferen oder milderen Strafrahmen setzt.1

Das hieraus entstehende Gesamtgefüge aus Grundnorm und darauf aufbauenden
Komplementärnormen wird als Deliktsgruppe bezeichnet.

Gegenstand dieser Arbeit sind die strafrahmenschärfenden Komplementärnor-
men, d.h. diejenigen Normen, die an die Erfüllung weiterer (mithin nicht bereits
grundtatbestandlicher) Merkmale eine schärfende Strafrahmenverschiebung knüp-
fen. Diese Normen werden „aufgepfropft“2 bzw. „aufgesetzt“ auf das jeweilige
Grunddelikt, weshalb man auch von „aufgesetzten“ Normen sprechen kann. Sie
umschreiben auf der Voraussetzungsseite Unrechts- und/oder Schuldelemente,
mithin einen Unwertsachverhalt, der neben den grundtatbestandlichen Elementen
weitere Elemente enthält.3 Auf ihrer Rechtsfolgenseite findet sich ein Sonderstraf-
rahmen,4 welcher schärfer ist als der jeweilige grundtatbestandliche Regelstrafrah-
men.

1 Ein knappen Überblick über die Entwicklung im Bereich der strafrahmenschärfenden
Normen gibt Schroeder, in: 130 Jahre Strafgesetzbuch, S. 381, 407 ff.

2 Vgl. in Hinblick auf die qualifizierten Delikte Maurach, Materialien zur Strafrechtsre-
form, Band I, Gutachten, S. 251; siehe auch Stree, in: FS Peters, S. 179, 186 f.: kein Anbau,
sondern Überbau i.S.e. weiteren Stockwerks; ebenso das Bild eines Bauwerks bemühend
Nagler, ZAkDR 1940, 365, 366: Grunddelikt „[…] wird gewissermaßen ein weiteres Stock-
werk aufgesetzt.“.

3 Siehe auchKastenbauer, Regelbeispiele im Strafzumessungsvorgang, S. 193: „Es besteht
ein Schichtverhältnis, das sich dadurch zeigt, daß das Grunddelikt sich stets nach Abzug der
besonderen – privilegierenden und qualifizierenden – Merkmale […] wieder zeigt, gleichsam
zum Vorschein kommt.“.

4 Jedenfalls in Hinblick auf die unbenannten minder schweren sowie die unbenannten
besonders schweren Fälle spricht sich Peters, in: Verhandlungen des 41. DJT, Bd. I/2, S. 14 f.,
für die Bezeichnungen „primärer und sekundärer Strafrahmen“ aus, da dies der Rechtswirk-
lichkeit besser entspreche. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass die gesetzliche Systematik den
Strafrahmen des Grunddelikts als Regelstrafrahmen auffasst, der Strafrahmen der (jeweiligen)



Im Hinblick auf solche deliktsgruppeninterne Strafrahmenschärfungen bedient
sich der Gesetzgeber verschiedener Gesetzgebungstechniken. Ursprünglich5 enthielt
das Strafgesetzbuch solche Strafrahmenschärfungen nur in Form von Qualifikati-
onstatbeständen,6mithin gab es lediglich tatbestandsförmige Komplementärnormen.
Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie die konkret umschriebenen strafrah-
menschärfenden Umstände abschließend aufführen und zugleich bei Verwirklichung
der Tatbestandsmerkmale zwingend zur Strafrahmenverschiebung führen.7 Wegen
dieser Struktur8 waren und sind9 Qualifikationstatbestände vielfach der Kritik aus-
gesetzt,10 denn aufgrund der fehlenden Flexibilität (insb. wegen des zwingenden
Charakters der Tatbestandsmerkmale) kann es durchaus – namentlich wenn neben
den Qualifkationstatbestandsmerkmalen auch unrechts-/schuldmindernde Umstän-
de gegeben sind – zu Spannungen in Hinblick auf den Grundsatz schuldangemes-
senen Strafens kommen. Andererseits führt die kasuistische Ausgestaltung dazu,
dass gleichwertige (u.U. sogar ähnliche) Fälle nicht vom Tatbestand erfasst werden
und bei diesen infolgedessen trotz vergleichbarer Unrechts-/Schuldschwere die

Komplementärnorm hingegen nur für denAusnahmefall – also für bestimmte Konstellationen –
vorgesehen ist. Dies zeigt sich bereits darin, dass von der Komplementärnorm, auch wenn sie
lediglich auf die allgemeine Wertgruppe der besonders schweren Fälle Bezug nimmt, nur eine
Teilmenge des Gesamtbereichs der deliktischen Handlungsformen erfasst wird. Letzterer wird
andererseits vollständig vom Anwendungsbereich des Grunddelikts erfasst. So gesehen stellt
das Grunddelikt die allgemeineRegelung dar, die durch dieKomplementärnorm inHinblick auf
bestimmte Fälle spezifiziert wird. Das gesetzlich vorgegebene Stufensystem, welches die
größereReichweite desGrunddelikts abbildet,macht deutlich, dass dasGrunddelikt denGrund-
und damit Regelfall abbildet, die Komplementärnorm hingegen den Sonderfall.

5 SieheMaiwald, NStZ 1984, 433;Matthies, Exemplifikationen undRegelbeispiele, S. 6 f.;
Schröder, in: FS Mezger, S. 415, 417 f.

6 Eingehend zur geschichtlichen Entwicklung der verschiedenen Regelungsformen Eisele,
Regelbeispielsmethode, S. 31 ff. (vor RStGB von 1871), S. 65 ff. (ab RStGB von 1871);
Matthies, Exemplifikation und Regelbeispielstechnik, S. 5 ff.

7 Siehe nur Eisele, Regelbeispielsmethode, S. 7; Matthies, Exemplifikationen und Regel-
beispiele, S. 5; Theune, in: LK-StGB, Vor §§ 46–50 Rn. 8 ff.; siehe auch Hettinger, Dop-
pelverwertungsverbot, S. 25 f., der die jeweiligen Tatbestandsmerkmale des qualifizierten
Delikts als strafrahmenbildend, mithin konstitutiv für den Sonderstrafrahmen, bezeichnet.

8 Deutlich in der Kritik Milletat, Besonders schwere Fälle, S. 25: „Größe und Not der
Kasuistik liegen eng beieinander und beruhen gemeinsam auf dem Ausschluß richterlicher
Freiheit zugunsten strenger Rechtssicherheit durch formale Bindung.“.

9 Ganz aktuell unter Bezugnahme auf Gleichheitsaspekte J. Heinrich, Gesetzliche Be-
stimmung von Strafschärfungen, S. 34 f.

10 Siehe dazu die Darstellungen bei Eisele, Regelbeispielsmethode, S. 10 ff.; Matthies,
Exemplifikationen und Regelbeispiele, S. 9 ff.; kulminiert ist die Kritik an der Regelungs-
technik des Qualifikationstatbestandes bei der Diskussion um § 243 StGB a.F., der als „miß-
glückte Kasuistik“ eingestuft wurde; vgl. BGHSt 1, 158, 167; 3, 314, 316; Dreher, ZStW 77
(1965), 220, 232 f.; Jescheck, GA 1955, 97, 101 f.;Maurach, JZ 1962, 380 ff.;Maiwald, in: FS
Gallas, S. 137, 139; siehe auch BT-Drucks. IV/650, S. 400: „[…] starre kasuistische Regelung
[führt] zu vielfältigen Ungerechtigkeiten […]“. Siehe auchGeerds, in: FS Engisch, S. 406, 427,
der befürchtet, dass „[…] gar nicht so selten eine gerechte Entscheidung des Einzelfalles
verhindert [wird].“.
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Strafrahmenschärfung zu unterbleiben hat.11 Mit Blick auf diese Problemstellung12

wurden in der Folgezeit vermehrt flexibel gestaltete Strafrahmenschärfungsrege-
lungen in das StGB eingebracht. Neben der Regelbeispielsmethode sind hier die
Normen für die unbenannten besonders schweren Fälle zu nennen.Während Letztere
auf der Voraussetzungsseite lediglich vom „besonders schweren Fall“ sprechen und
damit einen kaum zu überbietenden Abstraktionsgrad aufweisen,13 werden bei der
Regelbeispielstechnik neben die entsprechende Generalklausel14 einzelne (einen
konkreten Unwertsachverhalt umschreibende) Regelbeispiele gesetzt, aus deren
Erfüllung – anders als bei den Tatbestandsmerkmalen eines Qualifikationstatbe-
standes – die Anwendung des Sonderstrafrahmens nicht zwingend folgt. Eine solche
(scil. die Sonderstrafrahmenanwendung) wird durch die Erfüllung des Regelbei-
spiels lediglich indiziert.15 Aufgrund der Verknüpfung mit der Generalklausel ist es
andererseits auch möglich, ohne die Erfüllung eines Regelbeispiels den Sonder-
strafrahmen zur Anwendung zu bringen.16 Gerade durch ihre „Schmiegsamkeit“17

11 Siehe dazu Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht BT, § 14 Rn. 15; Braunsteffer,
Problematik der Regelbeispielstechnik, S. 6 f.; Hub, Ausgestaltung der besonders schweren
Fälle, S. 6; Maiwald, NStZ 1984, 433; Montenbruck, NStZ 1987, 311, 312; vgl. zu diesem
Kritikpunkt auch Eisele, Regelbeispielsmethode, S. 10.

12 Vgl. dazu BT-Drucks. IV/650, S. 400 zu den Vorteilen der Regelbeispielstechnik: „Der
Vorteil gegenüber dieser Vorschrift liegt darin, daß der Richter einerseits Taten, die sich nicht
unter die Beispiele bringen lassen, ihnen aber nach Schwere des Unrechts und der Schuld nahe
stehen, ebenfalls aus dem schwereren Rahmen strafen kann, andererseits aber nicht gezwungen
ist, jede Tat, die unter eines der Beispiele fällt, als schweren Diebstahl zu bestrafen.“; siehe auch
Dreher, ZStW 77 (1965), 220, 235 f.: „Dieser Vorteil [verstärktes Maß an Rechtssicherheit,
J.M.] geht jedoch […] so sehr auf Kosten der Gerechtigkeit, daß der geringe Verlust an
Rechtssicherheit, der bei dem System der besonders schweren Fälle mit Regelbeispielen ein-
tritt, um der weit größeren Vorteile dieses Systems in Kauf genommen werden kann.“; siehe
auch die Ausführungen zu § 243 StGB a.F. vonNoll, JZ 1963, 297, 300: „[…] stellt den Sinn der
ganzen Kasuistik wieder in Frage.“. Siehe auch – mit Bezug zur Regelung des „schweren
Diebstahls“ – die Ausführungen derMitglieder der zuständigenUnterkommission aus dem Jahr
1956 in den Niederschriften über die Sitzungen der Unterkommissionen zur Vorbereitung des
Entwurfs des Besonderen Teils eines Strafgesetzbuchs, 2. Band, II. Unterkommission, S. 19 f.

13 Kritisch hinsichtlich der Regelungsform der „unbenannten besonders schweren Fälle“
und der richtlichen Aufgabe der Bestimmung des Inhalts der Generalklausel Hettinger, in: FS
Paeffgen, S. 267, 270 ff.: „[…] Gesetzgeber [bietet] den Gerichten Steine statt Brot.“ (Het-
tinger, a.a.O., S. 270).

14 Zur Einordnung der Formulierung „besonders schwerer Fall“ als Generalklausel Eisele,
Regelbeispielsmethode, S. 13; Kastenbauer, Regelbeispiele im Strafzumessungsvorgang,
S. 108; Wessels, in: FS Maurach, S. 295.

15 Insoweit kann trotz Erfüllung des Regelbeispiels von der Anwendung des Sonderstraf-
rahmens abgesehen werden (sog. Indizwirkung der Regelbeispiele), siehe dazu Roxin, Straf-
recht AT I, § 10 Rn. 134; Theune, in: LK-StGB, Vor §§ 46–50 Rn. 18 f.

16 So jedenfalls die ganz h.M., siehe Stree/Kinzig, in: Schönke/Schröder, StGB, Vorbe-
merkungen zu den §§ 38 ff. Rn. 50; Theune, in: LK-StGB, Vor §§ 46–50 Rn. 20 f.; anders
jedochCalliess, JZ 1975, 112, 117; ders., NJW1998, 929, 935 unter Verwendung der plakativen
Formel „nur, aber nicht immer“.

17 Siehe BT-Drucks. IV/650, S. 400; siehe dazu auch Wessels, in: FS Lackner, S. 423 f.
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